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von dem ersten christlichen Könige Britanniens Lucius 
und deren Entstehung, im Anschluss an Zimmers Ausfüh­
rungen S. 140. Es liegen uns darüber drei Berichte vor, 
und es ist von Wichtigkeit, deren Verhältnis zu einander 
zu bestimmen.

Liber pontif. 1 p. 136 Duch.: Eleuther . . . sedit ann. XV. 
.... fuit autem temporibus Antonini et Commodi 
[a Severo et Herenniano (nach Chr. 171)] usque Paterno 
et Bradua (nach Chr. 185). hic accepit epistula a Lucio 
Brittanio rege, ut Christianus efficeretur per eius man­
datum. Die handschriftliche Ueberlieferung, die bis 
in das Ende des 7. Jahrh. zurückreicht, ist fest.

Hist. Britt. c. 22: post CLXVII annos post adventum 
Christi Lucius Brittannicus rex cum omnibus regulis 
totius Brittanicae gentis baptismum suscepit missa 
legatione ab imperatore Romanorum et a papa Romano 
Eucharisto. Diese Nachricht gehört zu der oben er­
wähnten Kaisergeschichte und findet sich nicht in der 
kurzen von dem Chartres -Text dafür substituierten 
Fassung. So wie angegeben, steht sie in der besten 
Klasse, den anonymen Handschriften (nur dass diese 
zwischen ‘imperatore’ und ‘imperatoribus’ schwanken), 
und selbst in der besten gildanischen (Cotton Calig. 
A VIII) ; andere gildanische und der Marcus-Text 
haben ‘Euc(h)aristo’ durch ‘Euaristo’, noch andere 
durch ‘Eleutherio’ ersetzt. Diese beiden Lesungen 
sind deutlich Emendationen, die erste an die Wortform 
sich anlehnend ohne Rücksicht auf die recipierte Chro­
nologie, die zweite dem Papstbuch folgend.

Beda hist. eccl. 5, 14 (vgl. 1, 15): anno incarnationis 
dominicae CLXVII Eleuther Romae praesul factus 
quindecim annos ecclesiam gloriosissime rexit, cui lit­
teras rex Brittaniae mittens ut Christianus efficeretur 
impetravit.
Ist diese Fabel — denn mehr ist es sicher nicht — 

von Rom nach Britannien gelangt, wie man bisher allge­
mein angenommen hat, oder, wie jetzt Zimmer aufstellt, 
von Britannien nach Rom? Man wird ihm einräumen 
müssen, dass an sich die eine Annahme ebenso möglich 
ist wie die andere, und er hat beachtenswerthe Argumente 
dafür beigebracht, dass die Legende überhaupt nicht allzu 
hoch hinaufreicht. Aber bei unbefangener Erwägung wird 
man doch nicht umhin können, an der jetzt gangbaren An­
sicht festzuhalten und den Bericht in der Brittengeschichte 
anzusehen als abgeleitet aus dem Papstbuch. Ich will dafür 


